
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration (SASJI)

und

Vielfalt - lnterkulturelle Hilfe zur Erziehung
Bertha-von-Suttner-Straße 4

28207 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach $$ 7Sa ff. SGB Vlll sowie
gem. Landesrahmenvertrag nach $ 78 f SGB Vlll der

Stadtgemeinden Bremen u. Bremerhaven

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1. Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen, welche die Vielfalt - lnterkulturelle Hilfe zur Erzie-

nurig - im folgenden Leistungserbringer genannt - in der Wohngruppe ,,Heinkenstraße", Hein'
kenitraße 3-S, 28195 Bremen für vorrangig männliche unbegleitete minderjährige Aus]ainder

i.d.R. ab 14 Jahren, die einen Anspruch auf Leistungen gemäß SS 34, 35a und/oder 41 SGB Vlll
haben, erbringt.

1.2. Die Leistungsbeschreibung ,,Heinkenstraße Wohngruppe 7 Wochentage" (Anlage 1) und die Ent-

geltkalkulation (Anlage 2) sind Bestandteil dieser Vereinbarung. Es gilt der Landesrahmenvertrag

nach $ 78f SGB VIll in seiner aktuellen Fassung'

2. Leistungsvereinbarung

2.1. Att, lnhalt, Qualität und Umfang der Leistung sind der als Anlage 1 beigefügten Leistungsbe'

schreibung zu entnehmen. Die L-eistungsbeschreibung orientiert sich an dem Leistungsangebots-

typ (LAT) 
-Nr. 

1 Heimerziehungffiohngruppe 7 Wochentage des LRV SGB Vlll'

2.2. Dieleistungen werden auf der Grundlage der derzeitigen fachlichen Standards und der verein-

barten persönellen Ausstattung unter Beachtung der im Betriebserlaubnisverfahren genannten

Auflagen und Nebenbedingungen erbracht. lnhalt, Umfang und Qualität der Leistungen sind so

ru g"ltalt"n, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall jederzeit gewährleistet ist. Die Leis-

tunlen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht

überschreiten.
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2.3. Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder vermittelt, die

nicht wegen einer där in g 72a Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt wor-

den sind. Zu diesem zweit< hat er sich i.S.v. 72a Satz 2 SGB Vlll bei der Einstellung, aus beson-

ä"r"r Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis

nach $ 30 Abs.1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen. Unbeschadet dessen

hat der Leistungserbringer unverzüglicn geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt

*iro,'J".t gegän eine person wegön oei Veioachtes, eine solche Straftat begangen zu haben,

Ermittlungen zur Strafverfolgung eingeleitet worden sind.

2.4. Nach s ga sGB vlll ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung_für ein

Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte das Gefähr-

düngsrisifo abzuscfätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet dies, beider Kenntnis von

einem Gefährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar wahrzunehmen undi oder das zustän-

dige Jugendamt zu informieren.

3. Entgeltvereinbarung

3.1. ZurAbgettung der unter Zitfer 2genannten Leistungen wird für die Zeit ab 01.03.2025 fol-

gende Verg ütu ng pro Leistungsem pfänger und Leistungstag vereinbart:

224,74 €Vergütung für das Regelleistungsangebot

3,28€Vergütung für betriebsnotwendige lnvestitionen

228,02€

90% vom Gesamt-
entgelt

Freihaltegeld pro Leistungsempfänger und Leistungstag
(siehe hiärzu $ 13 Landesrahmenvertrag nach S 78 f SGB Vlll
vom 15.11.2001)

3.2. Mit der o.g. Vergütung sind alle bei wirtschaftlicher BetriebsfÜhrung notwendigen Personal-

, Sach- u-nO lniestitiänskosten abgegolten. Die Berechnungsgrundlagen der genannten

Vergütung sind dem beigefügten Berechnungsbogen (Anlage 2)zu entnehmen.

3.3. Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn eine entsprechende Zusicherung der Übernahme

oer Vergtitung des zuständigen öffentlichen Trägers der Jugendhilfe im Einzelfall vorliegt.

4. Vereinbarungszeitraum

4.1. Diese Vereinbarung gilt ab dem 01.03.2025 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 8 Mo-

naten mindestens-bis zum 31.10.2025 auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

4.2. Aufgrund des verkürzten Vereinbarungszeitraumes, der aus einer anstehende tarifbezoge-

nen Anpassung her resultiert, wird diö kalkulatorische Auslastung für den unter Punkt 4.1
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genannten Vereinbarungszeitraum mit 85 % angesetzt. Hinsichtlich einer etwaigen Folge-

üereinarung, legt der Eiririchtungsträger dem Träger der öffenttlichen Jugendhilfe eine Be-

leg ungsstatistik für den o. g. Vereinbarungszeitraum vor.

4.3. Die Vertragsparteien sind sich darin einig, dass kein Recht auf eine vorzeitige ordentliche

Kündigung seitens einer der Vertragsparteien besteht.

4.4. Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter 5.1. in Abs. 1 bestimmten Mindest-

laufzeit und einer Kündigungsfrist von 3 Monaten für die Leistungsvereinbarung bzw. von

6 Wochen für die Entgeltvereinbarung.

4.5. Eine Anderung der Vereinbarung während der Vereinbarungslaufzeit ist nur zulässig,. wenn

unvorhersehbäre und wesentliche Veränderungen der der Vereinbarung zugrundeliegen-

den Annahmen eintreten, die für eine oder beide Vereinbarungspartner das Festhalten an

der Vereinbarung unzumutbar machen. Wesentliche Veränderungen können beispiels-

weise dadurch eÄtstehen, dass sich durch das entsprechende Betriebserlaubnisverfahren

Anderungen im Leistungsangebot ergeben. Beispiele hierfür sind der Entzug der Betriebs-

erlaubnis oder auch die AufgebeMechsel des Standortes sein. Des Weiteren können sich

notwendige Anpassungen durch die Besonderheit der genutzten lmmobilie ergeben. Bei-

spiel hieiür ist eine züm Startzeitpunkt dieser Vereinbarung nicht absehbare wirksame

Kündigung des Mietvertrages. ln diesem Fall endet diese Vereinbarung mit der vertraglich

vereinbarten Nutzungsdauer der lmmobilie.

4.6. Sofern Verhandlungen bzgl. eines neuen Entgelts aufgenommen werden sollen, ist nicht

der Zeitpunkt der KündiguÄg, sondern der Zeitpunkt der Vorlage einer hinreichend konkre-

tisierten Begründung der Förderungen maßgeblich (s. $ 12 Abs. '1 LRV SGB Vlll)' Das in

dieser Vereinbarung festgelegte Entgelt gilt bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung

fort.

4.7 . EineAnderung der Vereinbarung während der Vereinbarungslaufzeit ist nur zulässig,. wenn

unvorhersehbare und wesentliche Veränderungen der der Vereinbarung zugrunde liegen.

den Annahmen eintreten, die für eine oder beide Vereinbarungspartner das Festhalten an

der Vereinbarung unzumutbar machen.

5. Qualitätsentwicklungs' und Prüfungsvereinbarung

5.1 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote

sowie Bestimmungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung leiten sich aus

dem im Betriebserlaubnisvärfahren nach S 45 SGB Vlll getroffenen Regelungen ab.

Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und

Wirtschaftlichkeit der Einrichtüng begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öf-

fenlichen Jugendhilfeträger auf-Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beurtei-

lung notwend-ige und gee-ignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf An-

fraje erforderliche nuifUntte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel für die Zu-

kunft einvernehmlich abzustellen

8.2 Ergänzend vereinbaren die Vertragspartner, dass der Leistungserbringer ab Beginn der

Laufzeit dieser Vereinbarung nachvorheriger Absprache die Entwicklung und den Ein-

satz des Personals (Funktioh, Qualifikation, Stellenanteil, Eingruppierung, Erfahrungs-

stufen, etc.) sowie der Fallzahlen in einer ubersicht darstellt.
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5.3 Zudem hat der örfliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe das Recht zu einer angemelde-

ten prüfung dieser Unterlagen vor Ort. Diese wird rechtzeitig angekündigt und gemeinsam

terminiert.

lnhalt der Vor-Ort-Prüfung kann darüber hinaus sein:

. sich vor Ort ein Bild von der LÖistungserbringung zu verschaffen,

. lnaugenscheinnahme von Personen, Personalakten (Arbeitsverträge etc.), Ausstattung

. Eili:i;l;ft" in die Leistunssdokumentationen und andere relevante Aufzeichnungen,

. Befragung von Leistungsempiänger:innen und anderen beteiligten Personen (wird im Kon-

text där tlifeptangespüche'bzw- in Abstimmung zwischen Case-Management und Leis-

tungserbringer d urchgefü hrt).

5.4 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Anga-

ben über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung nach dem Land.esrahmenvertrag

nach g Zgi Sde Vtlt getten ebenfalls für dieses ambulante Projekt. Somit erfolgt auch die

Berichterstattung analog der Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qualitäts-entwicklung
(Berichtsraster)In der jäweils akiuellen Fassung. Die Berichte sind dem örtlichen Träger

der öffenlichen Jugenänife jeweils zum 31. März alle zwei Jahre vorzulegen und gehen

gezielt auf die im tiägerindividuellen Konzept hinterlegten Schwerpunkte der Qualitätssi-

öh"rrng in Bezug 
"uidi" 

DoLumentation und Selbstevaluation ein. Zukünftige Ergebnisse

der Vertragskomhission zur Qualitätsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf das Be-

richtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sollen dabei berücksichtigt werden.

b.5 Gemäß Absprache zwischen den Vertragsparteien erfolgt vor dem 31.12'2025 ein Fach-

gespräch 1sötern sinnvoll und erfordedicÄ) sowie eine umfassende Aufgabenkritik bezüg-

iich'der gätroffenen Annahmen und Vereinbarungen in der Leistungsbeschreibung und

Kalkulation. Daraus resultierende Anpassungsbedarfe sind in einem eventuell folgenden

Vereinbarungszeitraum zu berücksichtigen.

Vor einer Folgevereinbarung hat der Träger nach Absprache die nachfolgenden Kosten-

nachweise vorzulegen:
o BetrieblicheAltersvorsorge
. Fuhrpark
. Energie etc.
. Anlagenspiegel
o Differenzierter Personalkostennachweis

5.6 Zukünftige Ergebnisse der Vertragskommission zur Qualitätsentwicklung, insbesondere

auch im Hinblick auf die Darstellung des Berichtswesens in Form einer standardisierten

Erhebung, sind bindend und zu berücksichtigen.

5.7 Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität,und

Wirtschafflichkeit der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öffent-

lichen Jugendhilfeträger auf Aniorderung weitergehende, zur sachgerechten Beurteilung

notwendile und geeilnete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf Anfrage er-

forderliche nusttintte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel für die Zukunft ein-

vernehmlich abzustellen.
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6. Sonstiges

6.1. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmun-

gen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch

äine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe

kommt. lm übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff des Zehnten Sozialgesetzbuches
(SGB X) über den.öffentlich-rechtlichen Vertrag

6.2 Soweit landeseinheitliche und einrichtungsübergreifende Regelungen im Rahmen der Ver-

tragskommission festgelegt werden, finden diese Anwendung. Sofern notwendig, sind un-

vezüg I ich Verhandlun gen zur Anpassu ng d ieses Vertrages aufzu nehmen.

6.3 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für

das Land Bremen (Ländesmindestlohngesetz)in seiner jeweils gültigen Fassung zu beach-

ten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des l:andesmindest-

lohns zu vergüten.

6.4 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des von ihm angegebenen Tarifvertrages

TV-L bzw. TV-L S und verpflichtet sich, die im Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in

voller Höhe an sein Betreuungspersonalweiterzuleiten. Der Leistungserbringer erklärt sich

bereit die gezahlten Gehältei nach den Anforderungen des Trägers der Kinder- und Ju-

gendhilfe nachzuweisen

6.b DieserVertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz(BremlFG). Bei Vorliegen

der gesetzliclien Voraüssetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des BremlFG

im elektronischen lnformationsrögister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Ver-

öffentlichung kann der Vertrag öegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG

sein.

Geschlossen: Bremen, im Februar 2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend
und lntegratition

Leistungserbringer

lm Auftrag

Anlagen:
Anlage 1 (Leistungsbeschreibung)

Anlage 2 (Entgeltkalkulation fÜr die Zeit ab 01 .03.2025)
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